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Rechte und Pflichten der Fahrgäste im grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr

Konsultationspapier der Generaldirektion

Energie und Verkehr Europäische 

Kommission Brüssel, 4. Oktober 2002            

Die Europäische Kommission beabsichtigt eine substanzielle Verbesserung der Fahrgastrechte im internationalen Schienenverkehr. Die Bundesarbeitskammer (BAK) begrüßt grundsätzlich diese Initiative als einen wichtigen Schritt bei der Schaffung eines EU-weit einheitlichen Rechtsschutzes auf hohem Niveau für die Fahrgäste von Eisenbahnunternehmen.

Allerdings scheint es auch in der Absicht der Kommission zu liegen, im Zusammenhang mit dem Vorschlag zur Vereinheitlichung der Fahrgastrechte und hierbei mit der Unterstützung der Fahrgastorganisationen die Liberalisierung im Schienenpersonenverkehr voranzutreiben. Dagegen verwehren wir uns entschieden.

Der vorliegende Fragebogen ist umfassend und enthält zum Teil erhebliche Verbesserungen für die Fahrgäste und Vereinheitlichungen bzw Vereinfachungen bei der Durchsetzung von Rechtsansprüchen. 

Die Fragen im Folgenden sind dem Konsultationspapier entnommen und werden aus Gründen der Übersichtlichkeit vor jede Beantwortung durch die BAK gestellt.

Zu den einzelnen Themen:

Zweck dieses Konsultationspapiers

1. Welche Maßnahmen mit dem besten Kosten/Nutzen-Verhältnis rechtfertigen eine Verordnung auf EU-Ebene?

Leider ist uns hier aufgrund mangelnder Informationen über Kosten bzw Nutzen einzelner Maßnahmen keine Beantwortung möglich.

Anwendungsbereich einer Verordnung zu Fahrgastrechten auf EU-Ebene

2. Sollte ein grenzüberschreitender Dienst des Gelegenheitsverkehrs aus dem Anwendungsbereich der Verordnung ausgenommen werden, wenn der Dienst nicht der Öffentlichkeit offen steht?

Nur Beförderungen, die auch der Öffentlichkeit zugänglich sind, sollten vom Anwendungsbereich erfasst werden.

3. Sollte der Anwendungsbereich auch rein inländische Dienste umfassen oder sollte es allein der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten überlassen bleiben, angemessene Fahrgastrechte für solche Dienste festzulegen?

Auch wenn eine Schienenpersonenverkehrsverbindung im Rahmen eines Verkehrsdienstevertrages bedient wird, sind die Beförderungsbedingungen der Verkehrsunternehmen nicht automatisch einheitlich. Bei Regelungen für Entschädigungen im Falle einer Nichtbeförderung, Verspätung, Überbuchung der nicht-reservierten Plätze ... sind alle von diesem Bahnunternehmen beförderten Fahrgäste gleichermaßen zu berücksichtigen.

Das heißt, grundsätzlich sollte es einen Minimalkatalog für alle Verkehrsdienste geben und darüber hinausgehende besondere Rechte für internationale Beförderungen.

Konsultation von Fahrgastvertretungen

4. Sollte die Konsultation von Verbraucher- und Fahrgastorganisationen vorgeschrieben werden? Falls ja, gemäß welchen Organisationsprinzipien?

Eine Einbeziehung von Fahrgastorganisationen soll verpflichtend erfolgen.

5. Welche Fragen sollten in Konsultationen abgedeckt werden (z B Prüfung von Einzelbeschwerden, die von dem betreffenden Eisenbahnunternehmen nicht zufriedenstellend beantwortet wurden; Änderungen bei Fahrplänen, Tarifen und Beförderungsbedingungen; Überwachung der Fahrgastrechte; grenzüberschreitende Verkehrsdienste; Streckenstilllegungen)? Sollte es Mindestanforderungen geben? Sollte ein unabhängiger Vorsitzender ernannt werden, um die Durchführung des Konsultationsverfahrens zu erleichtern?

Die aufgezählten Themen sind alle zu behandeln und immer wieder zu valorisieren.

Die Einrichtung eines Vorsitzenden ist aus organisatorischen Gründen sicher hilfreich.

In Österreich ist die Arbeiterkammer (AK) nicht nur die Interessensvertretung der unselbständig Erwerbstätigen, sondern konnte sich in den letzten Jahren auch als die Fahrgast- und Pendlervertretung etablieren.

In der AK werden sämtlich Anliegen, Wünsche und Beschwerden der BenützerInnen (Fahrplan, Tarife und Ermäßigungssätze, Verspätungen, Zugsausfälle, fehlende Anschlüsse, zusätzliche Verkehrsverbindungen, Verlängerung der Betriebsdauer, Hilfe bei Kulanzlösungen) gegenüber dem Eisenbahnunternehmen gesammelt, und gebündelt an das betreffende Verkehrunternehmen oder die Verkehrsverbundorganisation weitergeleitet. Wir verfolgen die Lösung der Probleme und stossen nach, wenn sich keine Lösung abzeichnet.

Bestes aktuelles Beispiel ist das Angebot der ÖBB, beim Ticketkauf im Internet, via Mobiltelefon oder an einem Automaten einen höheren Ermäßigungssatz zu bekommen als am Bahnhofsschalter. Viele Fahrgäste erleben, dass ein solcher Automat entweder gar nicht vorhanden oder außer Betrieb ist. Wenn ein Fahrgast dann einen Schalter aufsucht und dort sein Vorteils-Ticket kauft, ist es trotzdem entsprechend teurer. Leider hat dieser Fahrgast – aus Sicht des Unternehmens – einfach Pech und keinen Anspruch auf Ermäßigung, obwohl er den weniger personalintensiven Vertriebsweg wählen wollte. Dieser Missstand zulasten der Kunden muss dringend gelöst werden.

Überwachung der Dienstequalität

6. Kann die Einrichtung eines Beobachtungssystems (Beobachtung von Kundenzufriedenheit, Beschwerdebearbeitung und Qualitätsstandards) zu einer besseren Dienstequalität im grenzüberschreitenden Schienenpersonenverkehr beitragen?

Ganz sicher ja, denn kein international tätiges Eisenbahnunternehmen kann es sich leisten, in einem solchen Ranking stets schlecht abzuschneiden und wird sich daher bemühen, in diesem „Qualitätswettbewerb“ zu reussieren.

Für die Erreichung von Qualitätsstandards ist auch eine entsprechende Aus- und Weiterbildung und ein Motivationssystem für die Mitarbeiter der Bahngesellschaften notwendig. Nur zufriedene und gut ausgebildete Mitarbeiter erhöhen die Qualität der Dienstleistung.

7. Welche wesentlichen Leistungsindikatoren sollten gemessen und von den Eisenbahnunternehmen und Infrastrukturbetreibern bekannt gegeben werden?

Wichtige Anhaltspunkte über die Qualität einer Leistung bringen aus Sicht der Kunden die folgenden Kriterien:

Anzahl der Beschwerden, nach Grund und Inhalt, nach Dauer bis zur Erledigung, nach positiver oder negativer Erledigung

Anzahl der verspäteten Züge mit Begründung und Dauer der Verspätung

Anzahl der ausgefallenen Züge mit Begründung

Höhe der Entschädigungszahlungen bzw Zahl der Entschädigungsfälle im Verhältnis zur Zahl der Kundenbeschwerden

Alle Angaben haben sich auf einen vorher festgelegten Zeitraum zu beziehen und Veränderungen gegenüber Vergleichszeiträumen zu enthalten

Faire Vertragsbedingungen

8. Welche Vertragsbedingungen sollten mindestens auf dem Fahrschein angegeben werden, und wie sollte dies im Wege der Regulierung festgelegt werden? (Beispiel siehe Anhang 3)

Die geltenden Beförderungsbedingungen (zB Geltungsdauer, Verfallsdatum und Umtauschmöglichkeit der Tickets) sind auszugsweise und leicht verständlich festzuhalten.

Weiters sollte auf dem Ticket verpflichtend festgehalten werden, in welchen Fällen und bei welcher Stelle der Reisende sich beschweren und Entschädigungsansprüche geltend machen kann. Diese wichtigen Informationen müssen in mehreren Sprachen verfügbar sein. 

9. Welche Informationen sollten mindestens auf dem Fahrschein angegeben werden, und wie sollte dies im Wege der Regulierung festgelegt werden? (Beispiel siehe Anhang 4)

Die Aufzählung aus Annex 4 könnte übernommen werden, die Punkte Vielflieger, Name des Fahrgastes und die Gepäck-Details können allerdings entfallen.

Informationsangebot

10. Wie können Informationsdienste, besonders zu Fahrpreisen und Beförderungsbedingungen, verbessert werden? Wie sollte der Umfang der zu erfassenden Dienste festgelegt werden, sodass sichergestellt ist, dass der Bedarf der Fahrgäste weit gehend gedeckt wird, ohne dass den Unternehmen unangemessene Kosten aufgebürdet werden?

Es kommt hin und wieder vor, dass Reisende durch Zufall feststellen, dass eigentlich ein anderer, günstigerer Tarif hätte zur Anwendung kommen können, dieser aber nicht angeboten wurde. Man kann von den Kunden nicht verlangen, den Tarifdschungel zu durchschauen, das heißt der Kunde muss sich darauf verlassen können, dass ihm das beste Angebot verkauft wird. 

Sollte ein Reisender nachträglich bemerken, dass ihm durch eine unvollständige oder fehlerhafte Information durch den Verkäufer des Tickets ein finanzieller Schaden entstanden ist, muss es die Möglichkeit der Rückforderung der Differenz geben („Bestpreisgarantie“).

Im IT-Zeitalter darf es keine Schwierigkeit bereiten, für eine bestimmte Strecke, ein bestimmtes Datum, eine bestimmte Anzahl von Reisenden ... das jeweils günstigste Angebot zu ermitteln und auch zu verkaufen.

Dort, wo die Benützer preislich übervorteilt werden, gilt das Kostenargument der Unternehmen nicht.

11. Wie können die Reservierungssysteme kurzfristig untereinander kompatibler gemacht werden, damit eine EU-weite Reservierung möglich wird, und wie soll ihre Interoperabilität mit anderen Verkehrsträgern sichergestellt werden?

Diese Frage ist von den betroffenen Verkehrsunternehmen zu beantworten, Anreize über EU-Forschungs- und Förderprogramme sind denkbar.

12. Sollten die Eisenbahnunternehmen rechtlich dazu verpflichtet sein, Informationen zum grenzüberschreitenden Verkehr auf demselben Standard bereitzustellen wie zum Inlandsverkehr?

Derzeit betonen die nationalen Bahnen, dass sie darauf angewiesen sind, welche Informationen sie von den Nachbarbahnen erhalten. Und nur diese könnten sie auch weitergeben. 

Aus EDV-technischer Sicht sollte daher dringend ein EU-weiter Standard geschaffen werden, der vorgibt, in welcher Form sowohl Fahrplan- als auch Preisdaten zu erstellen, zu verwalten und an die anderen europäischen Bahnen weiterzugeben sind. Die Urheberschaft einer Auskunft muss nachvollziehbar sein. 

Es ist aus Kundensicht wünschenswert, dass die internationalen Informationen über Fahrplan und Preis zumindest denselben hohen Standard haben wie die nationalen.

13. Sollten Eisenbahnunternehmen angesichts unvollständiger Informationen über Zugverbindungen dazu verpflichtet sein, Informationen über Verkehrsdienste ihrer unmittelbaren Wettbewerber bereitzustellen?

Hier stellt sich die grundsätzliche Frage, ob das Verkehrsangebot für den Kunden gemacht wird oder nicht. Wenn ja, dann stellt sich die oben genannte Frage nicht, denn der Kunde muss bestmöglich bedient werden.

Fahrscheine und Fahrpreise

14. Sollten die Eisenbahnunternehmen verpflichtet sein, Fahrscheine für alle möglichen Verbindungen zwischen größeren Bahnhöfen oder alternativ dazu für die wichtigsten internationalen Verbindungen zu verkaufen? Wie könnte diese Verpflichtung festgelegt werden?

Um ein ernstzunehmender Konkurrent der Billigfluggesellschaften bzw des Luftverkehrs generell zu werden, müssen die europäischen Bahnen sicher soweit miteinander vernetzt sein, dass ein Reisender innerhalb dieses Systems (intramodal) Tickets für jede gewünschte Verbindung im Vorverkauf erwerben kann.

Ein kompatibles Computerreservierungssystem ist dafür Voraussetzung und sollte auf Basis gemeinsamer Standards angestrebt werden.

15. Sollten die etablierten Eisenbahnunternehmen verpflichtet sein, neuen Eisenbahnunternehmen die Nutzung vorhandener Fahrscheinsysteme zu erlauben, um den Fahrscheinverkauf zu erleichtern?

Das ist eine Frage des Wettbewerbsrechts (Details über die Gestaltung der Liberalisierung und des Wettbewerbs) und nicht der Fahrgastrechte. 

Die BAK lehnt es ab, mit dem Instrument der Fahrgastrechte die Liberalisierung im Schienenpersonenverkehr voranzutreiben.

16. Was sollte auf EU-Ebene getan werden, um sicherzustellen, dass das Tarifniveau im grenzüberschreitenden Schienenpersonenverkehr dem Tarifniveau für ähnliche Entfernungen innerhalb eines Landes entspricht?

Grundsätzlich sollte nicht die Entfernung in Kilometern, sondern die Häufigkeit der Benützung (täglicher Arbeitspendelverkehr) für die Tarifhöhe bzw -ermäßigung ausschlaggebend sein.

Bei Arbeitspendler-Zeitkarten ist zu bedenken, dass zB Pendlertarife von der zuständigen nationalen Behörde gestützt werden können, die dann bei allen Bahnunternehmen in gleicher Weise gelten müssen, dh Subjektförderung und nicht Tarifsubventionen an ein Unternehmen. 

Weiters stellen wir in Frage, dass der grenzüberschreitende Fernreisende mit einem Tages-Arbeitspendler gleichzusetzen ist.

Vom Eisenbahnunternehmen festgelegte Qualitätsstandards

17. Stimmen Sie dem Vorschlag zu, Eisenbahnunternehmen dazu zu verpflichten, öffentliche Qualitätsstandards für grenzüberschreitende Verkehrsdienste auszuarbeiten, die speziell auf die jeweiligen Dienste ausgerichtet sind?

Da es bislang auf freiwilliger Basis und eigener Intiative der Unternehmen keine derartigen Qualitätsstandards gibt oder sie nicht öffentlich gemacht wurden, scheint eine Verpflichtung denkbar.

18. Ist die vorgeschlagene Liste von Qualitätsstandards, die von Eisenbahnunternehmen zu veröffentlichen sind, angemessen?

Die Liste von Seite 23 ist auf den ersten Blick umfassend und kann von uns akzeptiert werden.

19. Wie sollte die Einhaltung der Qualitätsstandards überwacht werden?

Standardisierte Kundenbefragungen, die unter Einbeziehung der Fahrgastorganisationen europaweit in den Zügen der verschiedenen Anbieter stattfinden, könnten eine solche Möglichkeit, die Einhaltung der Qualitätsstandards zu überprüfen bzw sicherzustellen, sein. 

20. Sollten die Eisenbahnunternehmen Alternativpläne für größere Störungen des Bahnverkehrs ausarbeiten? Falls ja, was sollten diese Pläne abdecken?

Vorerst kein substanzieller Beitrag der BAK, außer dass die raschest mögliche Weiterbeförderung der Fahrgäste sichergestellt werden muss.

21. Sollte es europäische Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards für grenzüberschreitende Schienenverkehrsdienste geben, wie es sie auch in anderen

Sektoren gibt? 

Grundsätzlich denkbar, ist aber abhängig von den Kriterien und der Definition.

Dienste für Personen mit eingeschränkter Mobilität

22. Stimmen Sie dem Vorschlag zu, Verbände als Vertreter von Personen mit eingeschränkter Mobilität in Konsultationsverfahren einzubeziehen, um die oben genannten Mängel zu beseitigen?

Interessensvertreter dieser Personengruppe sind unbedingt einzubeziehen, denn gerade in ihrer Bewegungsfreiheit beeinträchtigte Personen haben manchmal über die für alle Bahnbenützer offensichtlichen Probleme hinaus gehende Anliegen, Beschwerden oder Verbesserungswünsche. 

Der Verkehrsverbund Ost-Region im Osten Österreichs bietet als neuen Service bei der Fahrplanauskunft mit an, wie Stationen und Haltestellen ausgestattet sind, ob Gehwege möglich sind oder Aufstiegshilfen beim Umsteigen benützt werden sollen etc.

Dieses Modell hat eine gute Vorbildwirkung, die die Machbarkeit einer solchen PRM-Kundenorientierung beweist.

23. Stimmen Sie den drei oben genannten Vorschlägen zu, und sollten diese in einer Verordnung geregelt werden?

Wir stimmen den drei Vorschlägen (Auflistung der vor Ort vorhandenen Hilfen, spezielle Ausbildung des Personals und Hilfestellung vor Ort) zu. Vielleicht wäre eine Frist, innerhalb derer alle drei Vorschläge umgesetzt sein sollen, hilfreich für die Zielerreichung.

24. Stimmen Sie einer Pflicht zur Vornahme einer Bewertung der Auswirkungen vorgeschlagener Änderungen an Fahrzeugen oder Bahnhöfen auf Personen mit eingeschränkter Mobilität zu?

Solche Überlegungen sind grundsätzlich zu befürworten. Es ist zu überlegen, ob nicht für alle zukünftigen Aus-, Um- oder Neubauten von Haltestellen ein EU-weit verpflichtende Zugangsmöglichkeit für die Personengruppe geschaffen werden muss.

Dienstleistungen für Fahrradfahrer

25. Sollten die Eisenbahnunternehmen verpflichtet sein, Fahrräder auf grenzüberschreitenden Fahrten zu befördern, oder sollten sie sich lediglich darauf konzentrieren, den Fahrradverleih an größeren Bahnhöfen (mit Rückgabemöglichkeit an einem anderen Bahnhof) auszuweiten?

Es ist uns leider nicht bekannt, ob es eine Nachfrage nach Fahrrad-Beförderungen im internationalen Zugsverkehr gibt. Die Eisenbahnunternehmen sollten zumindest Informationen über die Zugänglichkeit ihrer Anlagen und der Züge selbst zur Verfügung stellen.

Fahrrad-Verleihstellen an größeren Bahnhöfen sind eine interessante Idee, aber Fernreisende mit Gepäck sind wahrscheinlilch eher interessiert, andere Beförderungsmöglichkeiten vom Bahnhof aus in Anspruch zu nehmen.

26. Sollte eine Bewertung der Zugänglichkeit mit Fahrrädern bei geplanten Veränderungen von Bahnhöfen und deren Umfeld zwingend vorgeschrieben sein?

Eine Verpflichtung, die sich ausschließlich auf Fahrräder bezieht, scheint nicht wünschenswert. Da wir uns dafür ausgesprochen haben, dass die Zugangsmöglichkeiten für Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, unbedingt zu erleichtern sind, dürfte die Erreichbarkeit zB mit Rollstühlen über Rampen und mit Hilfe von Aufzügen gleichzeitig den Zugang mit einem Fahrrad ermöglichen.

Reisegepäck- und Übergepäckdienste

27. Sollten die Eisenbahnunternehmen dazu verpflichtet sein, einen Gepäckaufgabedienst für Personen mit eingeschränkter Mobilität anzubieten?

Im Sinne eines attraktiven Konkurrenzangebots zum Flugverkehr wäre das Anbieten von Gepäckaufgabe mit Gepäckschein grundsätzlich für alle Reisenden sehr sinnvoll. Viele Reisende in Österreich haben sich darüber beklagt, dass dieser Service eingestellt wurde. Stattdessen bietet die ÖBB eine Haus-Haus-Beförderung des Reisegepäcks an, was im Vergleich zum ursprünglichen Gepäckservice am Bahnhof teurer ist und zusätzlichen Zeit- und Organisationsaufwand bei der Abholung und der Zustellung braucht. Weiters ist unbedingte Voraussetzung für die Inanspruchnahme, dass der Fahrgast eine Abhol- und eine Zustelladresse bekannt gibt, was zB bei Urlaubsreisen mit dem Fahrrad nicht immer möglich ist.

Selbstverständlich gehört ein solcher Service zu einem umfassenden kundenorientierten Angebot für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

28. Sollten die Eisenbahnunternehmen dazu verpflichtet sein, in Fernzügen die Aufbewahrung von mitgeführtem Gepäck in einem sicheren Bereich zu ermöglichen?

Grundsätzlich wird eine Entwicklung in diese Richtung befürwortet, sie sollte aber nicht verpflichtend vorgeschrieben werden.

Sauberkeit und Hygiene im Fahrgastbereich

29. Sollten die in diesem Abschnitt angesprochenen Punkte (wie Lärmpegel, Rauchbelästigung, Zugreinigung) Teil einer Verordnung oder einer von den Eisenbahnunternehmen auszuarbeitenden Qualitäts-Charta sein?

Eine Art von Regelung sollte es schon geben, denn es muss in diesem Zusammenhang auch diskutiert werden, ob ein Fahrgast nicht einen Entschädigungs- oder Rückerstattungsanspruch hat, wenn die Klimaanlage, die Heizung oder das WC ausfallen und die Reise unter diesen Umständen nicht in der gewünschten und erwarteten Form ablaufen kann.

Zumindest die Verankerung in der Qualitäts-Charta der Verkehrsunternehmen ist daher notwendig, eine EU-weite Regelung wäre wünschenswert.

Fahrgastsicherheit

30. Sollte eine Sicherheitsanalyse vorgeschrieben sein, wenn Pläne für Änderungen oder den Umbau von Bahnhöfen ausgearbeitet werden, und was sollten die Konsequenzen daraus sein? Sollten Initiativen wie die Verbesserung der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden unter der „dritten Säule“ (Justiz und Inneres) erfolgen?

Die Ausgestaltung der Haltestellen und Bahnhöfe geht derzeit in Richtung Helligkeit, Sicherheit und angenehmes Ambiente. Eventuelle Rahmenbedingungen sind nationalen Regelungen vorzubehalten. Eine verpflichtende Sicherheitsanalyse scheint nicht notwendig.

31. Welche Maßnahmen sind zu ergreifen, um die Kriminalitätsvorbeugung zu verbessern? Mit welchen Maßnahmen kann die Reaktionsmöglichkeit bei kriminellen Handlungen verbessert werden (gibt es bspw Möglichkeiten zur Steigerung der Sicherheit durch Gegensprechanlagen für Fahrgäste und Zugpersonal, die für alle Verkehrsdienste vorgeschrieben sein sollten)?

Maßnahmen zur Erhöhung der persönlichen Sicherheit der Fahrgäste sollen gemeinsam mit der Bahnhofspolizei, der Aufsichtsbehörde und dem Verkehrsunternehmen beschlossen und umgesetzt werden. Die oben genannte Möglichkeit eines Notrufsystems im Zug wäre ein guter Beitrag der europäischen Bahnen zur Erhöhung der Fahrgastsicherheit.

Im übrigen ist gut ausgebildetes und in ausreichender Zahl in den Zügen vorhandenes Personal ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Fahrgastsicherheit.

32. Sollte es ein gegenseitig anerkanntes, einheitliches Formblatt für die Meldung von Diebstählen und anderen Fällen von Kleinkriminalität und/oder ein vereinfachtes Verfahren für Opfer dieser Art von Kriminalität geben?

Eine Standardisierung wird aus Sicht der Fahrgäste begrüßt. Eine automatische und verpflichtende Weiterleitung an die zuständige Behörde durch das Unternehmen, das die Anzeige aufgenommen hat, sollte ebenso unbedingt erfolgen.

Intermodalität

33. Sind Rechtsetzungsmaßnahmen erforderlich, um die Intermodalität zwischen dem Schienenverkehr und anderen Verkehrsträgern zu verbessern? Falls ja, welche?

Die Unterstützung von entsprechenden Projekten und die Förderung von Maßnahmen sind ausreichend.

Beschwerdebearbeitung

34. Sollte eine zentrale Anlaufstelle für die Beschwerdebearbeitung bezüglich des grenzüberschreitenden Verkehrs für Eisenbahnunternehmen vorgeschrieben sein?

Da es nach den Informationen im vorliegenden Fragebogen solche „one-stop-shops“ bereits im Falle von Tötung und Verletzung gibt, könnte es eine sinnvolle Ergänzung sein, eine Erweiterung um alle anderen Beschwerdefälle vorzunehmen. 

Da nicht immer nur ein einzelnes Bahnunternehmen, sondern auch mehrere betroffen sein können, muss es aus Sicht des Kunden reichen, seine Beschwerde oder seinen Antrag auf Erstattung oder Entschädigung bei einer zentralen Stelle oder bei einem der befördernden Unternehmen vorzubringen, um seinen Anspruch geltend zu machen. Auch wenn ein anderes - im Zuge einer Reise - betroffenes Unternehmen die Entschädigung zu leisten hätte.

Weiters ist ein standardisiertes Formular zu entwickeln, für den Fall, dass sich ein Reisender während der Fahrt verletzt. Durch die Aufnahme des Vorfalls ist möglicherweise leichter festzustellen, ob ein Verschulden des Beförderers vorliegt. Es muss darüber hinaus – unabhängig von der Verschuldensfrage - eine Verpflichtung zum Mitführen und zur Bereitstellung von „Erste Hilfe-Ausrüstung“ und in „Erste Hilfe“ ausgebildetes Personal im Zug geben.

35. Sollten Eisenbahnunternehmen verpflichtet sein, Auswertungen der Beschwerden zu veröffentlichen, z B mit Angabe der Zahl der Beschwerden, einer Aufschlüsselung nach Kategorien und Verkehrsdiensten und der Angabe der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer? Sollten die Ergebnisse dieser Auswertungen von Fahrgastorganisationen überwacht werden und mit diesen erörtert werden?

In beiden Fällen sind die Fragen zu bejahen. Nur ein europaweiter Vergleich macht genügend Druck auf Verbesserungen, und dass vor allem Fahrgast-Interessensvertreter miteingebunden werden, ist sinnvoll und wird befürwortet.

Weiters siehe Antwort zu Frage 7.

36. Ist eine vierwöchige Frist für die Beantwortung von Beschwerden angemessen?

Nein, diese Zeitspanne ist bereits zu lang. Viele Kunden, die sich in der AK über Vorfälle bei der ÖBB beschweren, erwarten eine Äußerung innerhalb von maximal zwei Wochen. Ziel eines Eisenbahnunternehmens sollte es sein, alle Beschwerden innerhalb von sieben Tagen zu beantworten und innerhalb von vier Wochen entsprechende Maßnahmen zu setzen und die Kunden auch darüber zu informieren.

37. Sollten Verkaufsstellen, die Fahrscheine für Eisenbahnunternehmen vertreiben, ebenfalls Beschwerden entgegennehmen, die das Ergebnis von Situationen außerhalb ihrer Kontrolle sind? Sollten sie stattdessen die Beschwerdeführer unmittelbar an das Eisenbahnunternehmen verweisen?

Beschwerden sollten direkt an eine zentrale Stelle im Verkehrsunternehmen gerichtet werden.

Aus Kundensicht ist es wünschenswert, dass auch Ticketverkäufer die Aufnahme und Weiterleitung einer Beschwerde an das Verkehrsunternehmen übernehmen müssen.

Um die Bahn-Bediensteten im Verkauf an den Schaltern nicht auch mit dem Beschwerdemanagement zu überlasten (die ÖBB haben dafür erfreulicherweise eine eigene Abteilung geschaffen), ist es sicher besser, eine zentrale Stelle ins Leben zu rufen und diese auch öffentlich zu kommunizieren. Es muss außerdem für die weitere Bearbeitung gleich sein, ob ein Kunde seine Beschwerde persönlich, schriftlich oder unter Verwendung moderner Medien einbringt.

38. In welchen Sprachen sollten die Beschwerden bearbeitet werden? Sollten die Amtssprachen des Landes, in dem die Reise erfolgt ist, ausschlaggebend dafür sein, welche Sprache verwendet wird, auch wenn der Fahrschein in einem anderen Land erworben wurde als dem, in dem die Reise erfolgt ist? Welche Regelung sollte diesbezüglich für Inhaber von Karten wie Eurail- oder Interrail-Pässen gelten?

Die Sprache, in der die Beschwerde vorgebracht werden kann, muss zumindest eine der Arbeitssprachen der EU sein. Besser noch wäre es, wenn der Beschwerdeführer seine Beschwerde in der Sprache des Mitgliedstaates, in dem er ansässig ist, vorbringen kann (zumindest in schriftlicher Form mit Hilfe eines standardisierten Formulars in den Amtssprachen).

Dasselbe sollte auch für Eurail- und Interrail-Tickets gelten. 

39. Könnte Verbraucherverbänden eine Rolle bei der Bearbeitung individueller Beschwerden zukommen? 

Gerade einzelne Kunden haben oft den Eindruck, einer übermächtigen Gesellschaft gegenüberzustehen und keine Rechte zu haben oder zu bekommmen. Das heißt, natürlich sollen Interessensvertreter auch individuelle Beschwerden aufnehmen und weiterleiten können. Aber dies ist nur als Unterstützung für die Bahnunternehmen zu sehen und sicher nicht als Alternative zu den Beschwerdestellen der Verkehrsunternehmen.

Die AK bietet als Serviceleistung für ihre Mitglieder an, die individuellen Beschwerden, die persönlich, schriftlich, per Fax oder via e-mail einlangen, zu bündeln und in sogenannten Jour-fixes der AK mit den betroffenen Verkehrsunternehmen zu besprechen und Lösungen zu suchen.

Die AK interveniert bei den Unternehmen um kundenorientierte Kulanzlösungen und auch um Änderungen in der Beschwerde-Handhabung, den Beförderungsbedingungen etc.

Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten

40. Sollte ein Verfahren, das den Grundsätzen der Empfehlungen der Kommission (98/257/EG und 2001/310/EG) entspricht, ausreichen, oder sollten zusätzliche Anforderungen festgelegt werden, z B die Einsetzung eines Vermittlers in Eisenbahnunternehmen, der Antworten auf Beschwerden prüft, falls der Beschwerdeführer nicht zufrieden ist?

Ein Verfahren, das die Kunden bei ihren Anliegen und ihren Rechtsansprüchen unterstützt, ist sicher hilfreich und sollte unbedingt installiert werden. Alles, was darüber hinaus im Sinne der Kundenorientierung und Verbesserung der Kundenposition förderlich ist, wird begrüßt.

Gerichtsstand

41. Wo sollte ein Fahrgast ein Gerichtsverfahren anstrengen können? Wo sich der Vorfall/Unfall ereignet hat, wo er den Fahrschein erworben hat, am Ursprungs- und Zielort der Reise, in dem Land, in dem auf der Fahrt umgestiegen wurde?

Für Fahrgäste, die Rechtsmittel ergreifen wollen, soll der Gerichtsstand immer der Ort ihres Wohnsitzes sein, wobei natürlich auch das entsprechende nationale Recht zur Anwendung kommen muss. 

42. Welche Regelung bezüglich der zu verwendenden Sprachen sollte dafür gelten?

Aus Kundensicht ist immer die Sprache des Klägers am geeignetsten.

Haftung für Tod und Verletzung

43. Gibt es Gründe für eine höhere Haftungsobergrenze der Eisenbahnunternehmen oder sollte die Haftung überhaupt nicht begrenzt werden? Sollte es eine einheitliche Obergrenze in der EU geben?

Grundsätzlich soll es Haftungsgrenzen nur für Sachschäden geben, im Falle von Personenschäden nicht.

Weiters darf durch jegliche EU-weite Regelung der Haftung eine eventuell vorhandene – aus Fahrgastsicht bessere – nationale Regelung damit nicht aufgehoben werden. Sinn einer Regelung der Fahrgastrechte muss grundsätzlich eine Verbesserung für die Kunden mit sich bringen.

44. Sollte die Haftung verschuldensunabhängig sein wie im Luftverkehr?

Das wäre aus Konsumentensicht sinnvoll.

45. Eine Pflichtversicherung der Eisenbahnunternehmen würde den Fahrgästen bei der praktischen Geltendmachung ihrer Ansprüche helfen. Sind Verfahrensverbesserungen dieser Art notwendig?

Ein System von Pflichtversicherungen hat Vorteile für das Innenverhältnis Verkehrsunternehmen - Versicherungsunternehmen, darf aber im Außenverhältnis Verkehrsunternehmen – Fahrgast nicht zur Folge haben, dass es Haftungshöchstgrenzen durch das Versicherungsunternehmen gibt. Der Ansprechpartner im Konfliktfall muss immer das Eisenbahnunternehmen sein und auch bei Pflichtversicherungen nie das Versicherungsunternehmen.

Erstattungsgrundsätze

46. Sollte es einen EU-weiten Ansatz bezüglich der Mindestanforderungen für Erstattungsgrundsätze geben?

Grundsätzlich ja, denn wenn ein Fahrgast sich rechtzeitig entschließt, eine Reise nicht anzutreten, dann muss sichergestellt sein, dass ihm die Kosten rückerstattet werden.

Diese Regelung der Rückerstattung darf nicht zwischen den unterschiedlichen Tarifen unterscheiden, sondern muss allen Fahrgästen in gleicher Weise offen stehen, egal welche Ermäßigungen sie für die Fahrt in Anspruch genommen hätten.

In Österreich ist bspw gängige Praxis, dass Reisende mit Vorteilscard (Halbpreis-Ticket) nur bis 24 Stunden vor Abfahrt des Zuges die Kosten ersetzt bekommen, Vollzahler hingegen jederzeit.

Entschädigung und Hilfestellung für Fahrgäste bei Nichterfüllung von Qualitätsstandards

47. Stimmen Sie dem Grundsatz zu, dass Fahrgäste für Folgeschäden bei Verspätungen zu entschädigen sind, sofern das Eisenbahnunternehmen nicht nachweisen kann, dass es die Verspätung nicht zu verantworten hat?

Ja, eine mit der Luftfahrt vergleichbare Schadenersatz-Regelung (unabhängig vom Grund werden jedem Passagier bis zu € 5.554 ersetzt, außer das Unternehmen kann nachweisen, dass es nicht verantwortlich gemacht werden kann) wird begrüßt.

Dass der Nachweis des Verschuldens beim Unternehmen liegt, entspricht den Grundsätzen des allgemeinen Schadenersatzrechts.

48. Stimmen Sie dem Vorschlag für Entschädigungszahlungen bei Verspätungen zu? Welche Mindestfahrpreiserstattung wäre für verspätete und annullierte Züge angemessen?

Die vorgeschlagenen Entschädigungs-Regelung mit einer Unterscheidung zwischen Hochgeschwindigkeitszügen und anderen Zügen scheint angemessen und wird begrüßt.

Wir stimmen auch den vorgeschlagenen Bedingungen, unter denen die Entschädigung ausbezahlt werden soll, zu. 

49. Sollten alle Fahrgäste bei Verspätungen Anspruch auf Fahrpreiserstattung haben oder könnte diese auf bestimmte Fahrscheine mit möglicherweise unterschiedlichem Preis beschränkt werden?

Es muss für alle Fahrgäste einen Anspruch auf Entschädigung geben, unabhängig von der Höhe des Ticketpreises.

Fahrscheine

50. Sollte es einheitliche Regeln auf EU-Ebene über die Höhe der Zuschläge für Fahrgäste ohne gültigen Fahrschein geben? Sollte zwischen Fahrten ohne gültigen Fahrschein und überhaupt ohne Fahrschein unterschieden werden?

Die Einhebung einer Gebühr beim Antreffen ohne (gültigen) Fahrausweis und auch deren Höhe soll den Verkehrsunternehmen überlassen bleiben. Grundsätzlich hat jeder Fahrgast sicherzustellen, dass er ein gültiges Ticket bei sich hat, dh eine unterschiedliche Handhabung, ob das Ticket nur nicht gültig ist, oder ob er gar keines besitzt, ist nicht wirklich zielführend.

Der Fahrgast sollte allerdings die Möglichkeit haben, im nachhinein beweisen zu können, dass er vorab ein Ticket gekauft hat, dieses aber vergessen oder verloren hat. In den Fällen, wo dieser Nachweis gelingt, ist die Strafgebühr zurückzuzahlen.

51. Sollten dem Zugpersonal beschränkte polizeiliche Befugnisse eingeräumt werden, um die Sicherheit in internationalen Zügen sowie deren Pünktlichkeit zu gewährleisten, oder reichen die geltenden einzelstaatlichen Regelungen aus?

Das Zugpersonal hat für die Sicherheit der Reisenden zu sorgen und muss daher die Möglichkeit haben, einen Reisenden von der Beförderung bzw Weiterbeförderung auszuschließen. Dabei ist die bisherige Vorgangsweise, dass die betreffenden Personen der Exekutive des nationalen Staates übergeben werden, beizubehalten. 

Ordnungsgemäßes Verhalten

52. Sollte es gemeinsame Regeln auf EU-Ebene geben, nach denen einem Fahrgast die Benutzung eines Zuges oder das Betreten eines Bahnhofs untersagt werden kann, wenn dieser Fahrgast die Sicherheit grenzüberschreitender Verkehrsdienste gefährden könnte?

Diese Fälle sind ausreichend in den Beförderungsbedingungen der jeweiligen Verkehrsunternehmen geregelt und eine EU-weite Regelung erscheint nicht notwendig.

Abschließend sollte noch ein Punkt erwähnt werden, der im vorliegenden Fragebogen unserer Ansicht nach nicht ausreichend berücksichtigt wurde:

Zur besseren Information der Reisenden sollten die Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft dafür Sorge tragen, dass sowohl in den Zügen als auch auf den Bahnhöfen oder Haltestellen ein gut erkennbares Fahrgastleitsystem installiert wird, mit Hilfe dessen jeder Reisende zB Zeitpunkt und Name des nächsten Halts und Dauer bis zur Erreichung des Zielbahnhofes bzw mögliche Umsteigeverbindungen und die entsprechenden Umsteige-Bahnsteige ablesen kann.

Wir ersuchen um die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Mit freundlichen Grüßen

Der Präsident:








Der Direktor:
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